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1. Gesetz: Fad.liehe Anstellung><rforduni.,. für die von der Stadt Wien anzusullenden Kinderginntriruwon und 
Erzieher an Honen. 

1. 

Gesetz vom 16. Oktober 1970 über die fadt
lidten Anstellungserfordernisse für die von 
der Stadt Wien anzustellenden Kindergärt-

nerinnen und Erzieher an Horten 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des 
Art. I des Bundesgesetzes vom 13. November 
1968, BGB!. Nr. 406, über die Grundsätze be
treffend die fachlichen Anstellungserfordernisse 
für die von den Ländern, Gemeinden oder von 
Gemeindeverbanden anzustellenden Kindergärt· 
nerinnen, Erzieher an Horten und Erzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwie
gend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt 
sind, beschlossen: 

§ !. Dieses Gesetz enthält die fachlichen An· 
stellungserfordernisse für die von der Stadt Wien 
anzustellenden Kindergärtnerinnen, Sonder~ 
kindergärtnerinneni Erzieher an Horten_ Erzie
her an Sonderhorten und Leiter von Kinder
gärten, Sonderkindergärten, Horten oder Sonder
horten. Als Anstellung im Sinne dieses Gesetzes 
gilt nicht nur die Aufnahme in den Dienst der 
Stadt Wien. sondern auch die erstmalige Ver
setzung auf einen Dienstposten als Kindergärt· 
nerin, Sonderkindergärtnerin, Erzieher an Hor~ 
ten~ Erzieher an Sonderhorten oder Leiter eines 
Kindergartens, Sonderkindergartens, Hortes oder 
Sonderhortes. 

§ 2. Fachliches Anstellungserfordernis ist: 

1. für Kindergärtnerinnen~ 
die erfolgreiche Ablegung der Befähigungs· 
prüfung für Kindergärtnerinnen; 

2. für Sonderkindergärtnerinnen: 
die erfolgreiche Ablegung der Befähigungs
prüfung für Sonderkindergärtnerinnen; 

3. für Erzieher an Horten: 
a) die erfolgreiche Ablegung der Befähigungs

prüfung für Erzieher oder 
b) die erfolgreiche Ablegung der Befähigungs

prüfung für Kindergärtnerinnen und Hort
erzieherinnen oder 

c) die erfolgreiche Ablegung einer Lehrbefähi
gungs- oder Lehramtsprüfung; 
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4. für Erziclier an Sonderhorten: 
a) die erfolgreidie Ablegung der Befähigungs· 

prüfung für Sondererzieher odtt 
b) die erfolgreidie Ablegung der Lehramu

prüfung für Sonderschulen. 

§ 3. Für die Fälle, in denen keine geeignete 
Person zur Verfügung steht, weldie die in Be
tracht kommenden, auf Grund d<s § 2 vorge· 
schriebenen Anstellungserfordernisse erfüllt, gel
ten für die auf die Dauer dieser Voraussetzung 
stattfindende Verwendung in einem kündbaren 
Dienstverhältnis, das keinen Anspruch auf Um
wandlung in ein unkündbares Dienstverhältnis 
gibt, folgende Anstellungserfordernisse als 20s· 
reichend: 

1. für die Verwendung an Kindergärten: 
hinreichend'. Erfahrung in der Erziehung und 
Betreuung einer Gruppe von Kleinkindern; 

2. für die Verwendung an Sonderkindergärten: 
die erfolgreiche Ablegung der Befiihigungs
prüfung für Kindergärtnerinnen; 

3. für die Verwendung an Horten: 
a) Erfahrung in der Erziehung und Betreuun• 

einer Gruppe von Schulpflichtigen oder 
0 

b) - jodoch nur unter Anleitung einer Per
son, die die Erfordernisse auf Grund d<s 
S 2 Z. 3 erfüllt - der erfolgreiche Ab
schluß einer höheren oder mindestens drei
jährigen mittleren Schule oder die abge
sdilossene Berufsausbildung; 

4. für die Verwendung an Sonderhorten: 
•) di~. erfolgrei~e Ablegung. der Befähigungs

prufung fur Sonderk1ndergiirtnerinnen 
oder 

b) sofern auch keine Person, die die Voraus· 
setzung nach lit. a erfüllt, zur Verfügung 
steht: 

die erfolgreidie Ablegung einer anderen als 
der im § 2 Z. 4 lit. b genannten Lehrbe· 
fähigungs· oder Lehramtsprüfung oder der 
Befiihigungsprüfung für Erzieher oder 
Kindergärtnerinnen. 

§ 4. Die in den §S 2 und 3 angeführten Prü
fungen sind durch Zeugnisse öffentlicher oder 






